
(1) Unternehmen haben ihre geschäftlichen Vorgänge geordnet und nachvollziehbar zu
dokumentieren.

(2) Einnahmen, Ausgaben, Forderungen, Verbindlichkeiten und wesentliche Vermögenswerte sind
wahrheitsgemäß und vollständig zu erfassen, soweit dies nach Art und Umfang des Unternehmens
geboten ist.

(3) Unrichtige oder bewusst verfälschende Geschäftsaufzeichnungen sind unzulässig.
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